Gründung eines Vereins
1. Der Verein muß mindestens sieben Mitglieder haben.

2. Die Gründer müssen volljährig sein und dürfen nicht entmündigt sein.

3. Es muß eine Satzung erstellt werden (Gesetz des Vereins).

4. Der Hergang der Gründung (Beschlussfassung über die Satzung und die Wahl

    oder Bestellung des Vorstandes gemäß der Satzung müssen in einer        
         
    Niederschrift festgehalten werden (Gründungsprotokoll).

5. Die Satzung muß mit dem Gründungsdatum versehen von mindestens

    sieben Mitgliedern unterschrieben werden. Das Gründungsprotokoll  ist entsprechend der     Satzung zu unterzeichnen.

6. Aus der Satzung muss u.a. folgendes eindeutig ersichtlich sein:

a) Name und Sitz des Vereins;

b) Bestimmung, dass der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden soll;

c) Zweck des Vereins;

d) Mitgliedereintritt;

e) Mitgliederaustritt;

 f) Beitragspflicht;

g) Vorstand gem. § 26 BGB (er soll vertretungsberechtigt sein?)

    Amtsdauer des Vorstandes (nach Möglichkeit mit dem Zusatz: "... und bleibt bis zur 
    Neuwahl im Amt");

h) Form und Frist der Einberufung der Mitgliederversammlung (z.B.: "schriftlich mit einer   
    Frist von vier Wochen");

i)  Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung (evtl. einfache Mehrheit);

j)  Beurkundung der Beschlüsse (Protokolle über die Mitgliederversammlung; 

    z.B. durch ein Vorstandsmitglied, Protokollführer usw.).

7. Wenn ein Verein Gebührenbefreiung wegen Gemeinnützigkeit des Vereins in Anspruch nehmen will, muss der Verein die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt nachweisen. 

    Um spätere Änderungen der Satzung zu vermeiden, ist es ratsam, dass der Verein  v o r  der Gründung sich mit dem Satzungsentwurf zum Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt, Wendenstr. 35 B, 20097 Hamburg, begibt.

8. Die Anmeldung zur Eintragung des Vereins ist nur über einen Notar möglich.

    Beim Notar werden die Unterschriften der Vorstandsmitglieder - gem. § 26 BGB -  beglaubigt.

    Der Notar reicht die Anmeldung an das Vereinsregister weiter. 

    Dies gilt auch für die Anmeldung der evtl. später eintretenden Satzungs- und Vorstandsänderungen.

9. Der Anmeldung sind beizufügen:

    Original und Abschrift der Satzung und des Gründungsprotokolls.

